
 
 
 
 

 

 
 
 
 

10. Juli 2025 
 
 
Vereinfachter Zuwendungsnachweis für Mitgliedsbeiträge 
 
Liebe Mitglieder, 
 
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft Landesverband Berlin e.V. steuerlich als Zuwendung nach § 10 b EStG im Rahmen Ihrer 
Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden kann.  
 
Hierfür muss dem Finanzamt neben diesem Schreiben auch eine Kopie des Bankkontoauszugs bzw. des 
Überweisungsauftrags, aus dem die Bezahlung des entsprechenden Mitgliedsbeitrags hervorgeht, vorgelegt 
werden.  
 
Bitte überweisen Sie Mitgliedsbeiträge mit entsprechendem Text „Mitgliedsbeitrag“ als Verwendungszweck. 
 
Wir danken für Ihren Beitrag zur Förderung unserer Vereinszwecke und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
gez. Marcus Raasch 
Landesgeschäftsführer 
 
 
 
Wir sind wegen Förderung der Rettung aus Lebensgefahr nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid 
des Finanzamts für Körperschaften I, StNr. 27/663/53874 vom 28.03.2025 teilweise von der Körperschaftsteuer (nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) und von der Gewerbesteuer (nach § 3 Nr. 6 GewStG) befreit. 
 
Für Mitgliedsbeiträge bis zu einem Betrag von 300,00 EUR dient dieser Beleg zusammen mit einer 
Buchungsbestätigung als vereinfachter Nachweis i.S.d. § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV. 

 

An die 
Mitglieder des 
DLRG Landesverbandes Berlin e.V. 
 

 


